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alter Text neuer Text 
 

§ 15 

Karenzurlaub 

… 
 

(4) Der Karenzurlaub muss mindestens drei Monate  
betragen. 

 
(5) Die Mutter hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes dem 

Dienstgeber bis zum Ende der Frist des § 4 Abs. 1 bekannt 
zu geben. Eine allfällige Verlängerung und deren Dauer hat 
die Mutter ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor 
dem Ende dieses Karenzurlaubes bekannt zu geben. Wer-
den diese Fristen versäumt, kann ein Karenzurlaub gewährt 
werden, sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entge-
genstehen. 

 
(6) … 

§ 15 

Karenzurlaub 

… 
 

(4) Der Karenzurlaub muss mindestens zwei Monate  
betragen. 
 

(5) Die Mutter hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes dem 
Dienstgeber bis zum Ende der Frist des § 4 Abs. 1 be-
kannt zu geben. Eine allfällige Verlängerung und deren 
Dauer hat die Mutter ihrem Dienstgeber spätestens drei 
Monate, dauert der Karenzurlaub jedoch weniger als drei 
Monate, spätestens zwei Monate vor dem Ende dieses 
Karenzurlaubes bekannt zu geben. Werden diese Fristen 
versäumt, kann ein Karenzurlaub gewährt werden, sofern 
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

 
(6) … 
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§ 15a 
Teilung des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater 

 
(1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit dem Vater geteilt wer-

den. Jeder Teil des Karenzurlaubes der Mutter muss min-
destens drei Monate betragen. Er ist in dem in § 15 Abs. 2 
festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluss an 
einen Karenzurlaub des Vaters anzutreten. 

 
… 
 

(3) Beabsichtigt die Mutter Karenzurlaub im Anschluss an ei-
nen Karenzurlaub des Vaters in Anspruch zu nehmen, hat 
sie ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor Ende 
des Karenzurlaubes des Vaters Beginn und Dauer des Ka-
renzurlaubes bekannt zu geben. Wird diese Frist ver-
säumt, kann ein Karenzurlaub gewährt werden, sofern 
nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)  

§ 15a 
Teilung des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater 

 
(1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit dem Vater geteilt wer-

den. Jeder Teil des Karenzurlaubes der Mutter muss min-
destens zwei Monate betragen. Er ist in dem in § 15 Abs. 
2 festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluss 
an einen Karenzurlaub des Vaters anzutreten. 

 
… 
 

(3) Beabsichtigt die Mutter Karenzurlaub im Anschluss an ei-
nen Karenzurlaub des Vaters in Anspruch zu nehmen, hat 
sie ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate vor Ende 
des Karenzurlaubes des Vaters Beginn und Dauer des Ka-
renzurlaubes bekannt zu geben. 

 
Beträgt jedoch der im Anschluss an das gesetzliche Be-
schäftigungsverbot gemäß § 4 Abs. 1 angetretene Ka-
renzurlaub des Vaters weniger als drei Monate, hat die 
Mutter Beginn und Dauer ihres Karenzurlaubes spätes-
tens zum Ende des gesetzlichen Beschäftigungsverbotes 
gemäß § 4 Abs. 1 zu melden. 
 
Werden diese Fristen versäumt, kann ein Karenzurlaub 
gewährt werden, sofern nicht zwingende dienstliche Grün-
de entgegenstehen. 

 
(4)  
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§ 15f 

Teilzeitbeschäftigung 
… 
 

(6) Die Teilzeitbeschäftigung kann einmal mit dem Vater ge-
teilt werden. Sie muss mindestens drei Monate dauern. 
Der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung beginnt 

 
 1. im Anschluss an die Frist gemäß § 4 Abs. 1 und 2 oder 

einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine 
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) 

 
 2. im Anschluss an einen gesetzlichen Karenzurlaub oder 
 
 3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 
 

(7) Beabsichtigt die Mutter, Teilzeitbeschäftigung zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt (Abs. 6 Z. 1) in Anspruch zu 
nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer, 
Ausmaß und Lage bis zum Ende der Frist nach § 4 Abs. 1 
bekannt zu geben und dem Dienstgeber nachzuweisen, 
dass der Vater keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 
Nimmt die Mutter Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
einen Karenzurlaub oder an eine Teilzeitbeschäftigung des 
Vaters in Anspruch, hat sie dies ihrem Dienstgeber spätes-
tens drei Monate vor Ende des Karenzurlaubes oder der 
Teilzeitbeschäftigung des Vaters bekannt zu geben. 

 

§ 15f 

Teilzeitbeschäftigung 
… 
 

(6) Die Teilzeitbeschäftigung kann einmal mit dem Vater ge-
teilt werden. Sie muss mindestens zwei Monate dauern. 
Der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung beginnt 

 
 1. im Anschluss an die Frist gemäß § 4 Abs. 1 und 2 oder 

einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine 
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) 

 
 2. im Anschluss an einen gesetzlichen Karenzurlaub oder 
 
 3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters. 

 
(7) Beabsichtigt die Mutter, Teilzeitbeschäftigung zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt (Abs. 6 Z. 1) in Anspruch zu 
nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die Absicht, Teilzeit-
beschäftigung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer, 
Ausmaß und Lage bis zum Ende der Frist nach § 4 Abs. 1 
bekannt zu geben und dem Dienstgeber nachzuweisen, 
dass der Vater keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. 
Nimmt die Mutter Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an 
einen Karenzurlaub oder an eine Teilzeitbeschäftigung 
des Vaters in Anspruch, hat sie dies ihrem Dienstgeber 
spätestens drei Monate, dauert der Karenzurlaub jedoch 
weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate vor En-
de des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung des 
Vaters bekannt zu geben. 
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§ 15g 

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder  
Pflegemutter 

 
… 
 
(3) Die Adoptiv- oder Pflegemutter hat Beginn und Dauer der 

Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 2 Z. 1 ihrem Dienstgeber 
unverzüglich, in den Fällen des Abs. 2 Z. 2 oder 3 spätestens 
drei Monate vor Ende des Karenzurlaubes oder vor Ende der 
Teilzeitbeschäftigung des Vaters bekannt zu geben. 
 

 
 
(4) … 

§ 15g 

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder  
Pflegemutter 

 
… 
 

(3) Die Adoptiv- oder Pflegemutter hat Beginn und Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 2 Z. 1 ihrem Dienstgeber 
unverzüglich, in den Fällen des Abs. 2 Z. 2 oder 3 spätes-
tens drei Monate, dauert der Karenzurlaub jedoch weniger 
als drei Monate, spätestens zwei Monate vor Ende des 
Karenzurlaubes oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung 
des Vaters bekannt zu geben. 

 
 

(4) … 
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§ 20 

Umgesetzte EG-Richtlinien 
 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäi-

schen Gemeinschaften umgesetzt: 

1. … 

2. … 

3. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von 
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinba-
rung über Elternurlaub, ABl.Nr. L 145 vom 19.6.1996,
Seite 4. 

 
 

 

§ 20 

Umgesetzte EG-Richtlinien 
 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäi-

schen Gemeinschaften umgesetzt: 

1. … 

2. … 

3. Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von 
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinba-
rung über Elternurlaub, ABl.Nr. L 145 vom 19.6.1996, 
Seite 4; 

 

4. Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung), ABl.Nr. L 204 vom 26.7.2006, Seiten 23 bis 
36. 

 
 

 


